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Vollzug des Baugesetzbuches
hier: Bebauungsplan „Gewerbegebiet Thanhof Süd“
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15. Juli 2008 für das
Gebiet “Gewerbegebiet Thanhof Süd” den Bebauungsplan in
der von Architekt Benke vorgelegten Fassung vom 15.04.2008,
mit integrierter Grünordnung, als Satzung beschlossen.
Bestandteil des Beschlusses sind die textlichen Festsetzungen,
sowie der Plan für die Ausgleichsmaßnahmen. Aufgrund des
Satzungsbeschlusses wurde der Bebauungsplan redaktionell
geändert zum 10.06.2008.
Daher kann der Bebauungsplanes mit der Bekanntmachung in
Kraft treten.
Der von Architekt Benke ausgearbeitete Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung und der zusammenfassenden
Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB liegt daher samt Erläute-
rungsbericht ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Rathaus in Wenzenbach, Hauptstraße 40, Zimmer I.05 während
der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung sowie der
Erläuterungsbericht und der zusammenfassenden Erklärung
kann dort eingesehen werden.
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan
mit dem Tage der Bekanntmachung rechtsverbindlich (§ 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4
Baugesetzbuch über die fristgemäße Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch diese Bebauungsplanaufstellung und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen. Die o.a. Vorschriften lauten wie folgt:
“§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB: “Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Abs.
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind., die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.”

“215 Abs. 1 BauGB: “Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlich Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.”
Wenzenbach, den 17.04.2009

Gemeinde Wenzenbach

Josef Schmid

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches
hier: 2. Änderung des Flächennutzungs- und Landschafts-
planes der Gemeinde Wenzenbach „Irlbach Fl-Nr. 979/2“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat in seiner Sit-
zung am 16. Dezember 2008 beschlossen das Verfahren zur 2.

Änderung des Flächennutzungsplan im Bereich Irlbach Fl-Nr.
979/2 durchzuführen.
Nach Durchführung der Fachstellenanhörung billigte der
Gemeinderat mit Beschluss vom 24.03.2009 die 2. Flächennut-
zungsplanänderung. Entsprechend der Beschlussfassung
wurde der Änderungsentwurf überarbeiten. Daher ist nunmehr
die Auslegung der 2. Änderung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplanes Wenzenbach im Bereich „Irlbach Fl-Nr.
979/2“ in der Fassung vom 24.03.2009 durchzuführen.
Der Umgriff der Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes ergibt sich aus beiliegendem Lageplan der
Bestandteil der Bekanntmachung ist.
Folgende umweltbezogene Informationen werden mit ausgelegt:
Integrierter Umweltbericht
Hydrotechnische Berechnung
Der Entwurf liegt somit in der Zeit vom

06.05.2009 bis einschließlich 08.06.2009
zur allgemeinen Einsichtnahme während der Öffnungszeiten in
der Gemeindeverwaltung Wenzenbach, Hauptstraße 40, I.
Stock, Zimmer 1.05, 93173 Wenzenbach, öffentlich aus.
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Während dieser öffentlichen Auslegung können Bedenken und
Anregungen zu der Planung vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über die Änderung und Neuaufstellung des
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes unberücksichtigt
bleiben.
Wenzenbach, den 09.04.2009

Gemeinde Wenzenbach

Josef Schmid

1. Bürgermeister
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Redaktionsschluss
für die Mai-Ausgabe ist Freitag, 22. Mai 2009.



Verordnung über die Anleinpflicht von
großen Hunden und Kampfhunden
Die Gemeinde Wenzenbach erlässt aufgrund Art. 18 Abs. 1
des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz) LStVG
(BayRS 2011-2-I) folgende Verordnung:

§ 1

Halten von Hunden
Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigen-
tum wird das frei Umherlaufen von großen Hunden und Kampf-
hunden in den öffentlichen Anlagen, sowie auf öffentlichen
Wegen, Straßen und Plätzen eingeschränkt. Innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile sowie auf allen öffentlichen
Wegen und Plätzen müssen große Hunde und Kampfhunde
und auf Sportplätzen sowie auf dem Radweg R 1 Regensburg -
Falkenstein alle Hunde angeleint werden. Es dürfen nur reißfe-
ste Leinen verwendet werden. Die Höchstlänge der Leinen
beträgt 2,0 m.

§ 2

Begriffsbestimmungen
1) Als große Hunde werden Hunde mit einer Schulterhöhe von

mindestens 50 cm angesehen. Zu den großen Hunden
gehören u.a. erwachsene Hunde der Rassen Schäferhund,
Boxer, Dobermann, Rottweiler und Deutsche Dogge.

2) Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden,
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen
Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhund stets vermu-
tet:

- Pit-Bull
- Bandog
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Bullterrier
- Tosa-Inu.
3) Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigen-

schaft als Kampfhunde vermutet, solange nicht der zustän-
digen Behörde für die einzelnen Hunde nachgewiesen wird,
dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlich-
keit gegenüber Menschen oder Tieren aufweisen:

- Alano
- American Bulldog
- Bullmastiff
- Bullterrier
- Cane Corso
- Dog Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Mastiff
- Mastin Espanol
- Mastino Napoletano
- Perro de Presa Canario (Dogo Canario)
- Perro de Presa Mallorquin
- Rottweiler.
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander
oder mit anderen als den von Absatz 2 erfassten Hunden.

§ 3

Kinderspielplätze
Auf Kinderspielplätzen ist das Mitführen von Hunden und
Kampfhunden verboten.

§ 4

Ausnahmen
Vom Geltungsbereich der Verordnung sind ausgenommen:
a) Blindenführhunde
b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundes-

grenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundesbahn und
der Bundeswehr im Einsatz.

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind.
d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen

bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivil-

schutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst
eingesetzt sind, sowie

e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der
Einsatz dies erfordert.

f) Jagdhunde während der Jagdausübung

§ 5

Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbuße bis zu 500 EURO kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig gegen die Anleinpflicht (§ 1) oder
gegen das Betretungsverbot von Kinderspielplätzen (§ 3) zuwi-
derhandelt.

§ 6

Inkrafttreten, Gültigkeitsdauer
Diese Verordnung tritt am 01. Juni 2009 in Kraft und gilt 20
Jahre. Gleichzeitig tritt die Verordnung in der Fassung vom 14.
September 2005 außer Kraft.
Wenzenbach, den 25. März 2009

Schmid

1. Bürgermeister

Bekanntmachung über das Recht auf
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
zum Europäischen Parlament
am 07. Juni 2009
siehe Seiten 4 und 5
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Über ein Kilometer Straßen saniert
Mit dem Roither Weg zwischen der Waldstraße und der Haupt-
schule und dem Weg Zeitlhof entlang der Bundesstraße 16 hat
die Gemeinde wieder mehr als einen Kilometer des Straßennet-
zes saniert und auf den Stand der Technik gebracht. Gleichzeitig
wurde durch den Schulverband ein Lehrerparkplatz vor der
Hauptschule neu asphaltiert und bei der Einmündung in die Unter-
lindhofstraße die gebrochenen Wasserablaufsteine erneuert.

Bürgermeister Josef Schmid und Dipl.-Ing. (FH) Franz Wart-
lsteiner überzeugten über den Baufortschritt am Roither Weg.

FOTO: Hans Elsner

Dipl.-Ing. (FH) Franz Wartlsteiner, der die Ausschreibung vor-
bereitet hatte, forderte im Straßenbereich eine acht Zentimeter
dicke Tragdeckschicht aufzubringen. Zuvor mussten die
schadhaften Stellen ausgebaut und der Untergrund nachver-
dichtet werden. Als Vorprofil wurden je nach Straßenzustand
drei bis acht Zentimeter eingebaut.
Die Kosten beliefen sich für Zeitlhof auf 33.500 EUR und am
Roither Weg für die Asphaltierungsarbeiten auf 34.500 EUR
sowie für die Reparaturarbeiten nochmals auf 10.000 EUR. Da
es sich um Straßen im Außenbereich handelt, musste die Kom-
mune den Gesamtbetrag aus eigenen Haushaltsmitteln stem-
men. Der Schulverband brachte für den Lehrerparkplatz
nochmals 3.700 EUR auf.

Sicherheit im Straßenverkehr
Es wird darauf hin gewiesen, dass Äste und Sträucher, die in
den Straßengrund ragen, bis zur Grundstücksgrenze zurückge-
schnitten werden müssen. Insbesondere gilt dies für Hecken
und Sträucher an Straßeneinmündungen und entlang von Bür-
gersteigen. Umwachsene Verkehrszeichen müssen freige-
schnitten und somit klar erkennbar sein. Die Pflanzung einer
Hecke (bis zu 2 m Höhe) muss mit einem Mindestabstand von
50 cm zur Grundstücksgrenze erfolgen.
Die Anlieger sind nach den jeweiligen Satzungen der
Gemeinde verpflichtet, die Bürgersteige oder Ihren Straßenan-
teil sauber zu halten.
Außerdem ist das Parken auf den Bürgersteigen ein ständiges
Ärgernis. Es wird deshalb hingewiesen, dass dies nach § 12
der Straßenverkehrsordnung verboten ist und durch die Polizei
jederzeit ein Bußgeld verhängt werden kann.
Die Müllabfuhr wird durch zugeparkte Straßen wesentlich
erschwert. Die Ensorgungsfirma ist nicht verpflichtet Ihren Müll
mitzunehmen, wenn es Schwierigkeiten bei der Ein- bzw.
Durchfahrt in zugeparkte Straßen gibt.

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung
Telefon.....................................................................09407/309-0
Telefax.................................................................09407/309-160
E-Mail ................................Gemeinde.Wenzenbach@realrgb.de
Internet......................................................www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten:
Montag.....................................................................8 bis 12 Uhr
Dienstag.....................................8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Mittwoch.................................................ganztägig geschlossen
Donnerstag ................................8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag......................................................................8 bis 12 Uhr

Fundsachen
vom 16.03. bis 16.04.2009
- Einzelner Schlüssel
- Lesebrille
- Etui mit Bargeld

Der Landkreis Regensburg informiert
Verwendung von Bauschutt zum Wegebau bzw. zur
Wegeinstandsetzung und -befestigung
Grundsätzlich kann nicht verunreinigter, mineralischer Bau-
schutt (Bruchsteine, Ziegel, Mörtel, Beton, Keramik) zum
Wegebau verwendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn der
Bauschutt den Abfallbegriff erfüllt und fachliche Gründe gegen
das Vorhaben sprechen.
Die Voraussetzungen des Abfallbegriffs erfüllt Bauschutt dann,
wenn
- das Material im konkreten Zustand (z.B. durch Vermischung

mit Hausmüll und anderen Abfällen) das Wohl der Allge-
meinheit beeinträchtigt oder gefährdet und diese Gefähr-
dung nur durch ordnungsgemäße Beseitigung nach dem
Abfallgesetz abgewendet werden kann

oder
- der Besitzer das Material nicht vorwiegend zu dem genann-

ten Zweck wirtschaftlich nutzen will, sondern die Entledi-
gung im Vordergrund steht

oder
- wenn es sich um keine sinnvolle Wegebaumaßnahme han-

delt, z.B. der Wege keiner Befestigung und Aufschüttung
bedarf oder eine Neuanlage nicht notwendig oder sinnvoll
ist.

In diesen Fällen ist der Einsatz von Bauschutt als Wegebauma-
terial nicht zulässig und muss als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden. In besonders schwerwiegenden Fällen kann sogar
eine Umweltstraftat vorliegen.
Wasserwirtschaftlich oder naturschutzfachlich begründete Ein-
wände gegen die Maßnahme können bestehen, wenn
- die Fläche im Wasserschutz- oder Überschwemmungsge-

biet eines Flusses, Baches oder Grabens liegt,
- niedrige Grundwasserflurabstände (kleiner 1 m) oder hohe

Untergrunddurchlässigkeiten (z.B. klüftiger Fels, Karstge-
biete, sandige Böden, ...) vorhanden sind,

- sich die Fläche im Landschafts- oder Naturschutzgebiet
befindet und/oder

- es sich um eine sonstige, nach dem Bundes- oder Bayer.
Naturschutzgesetz geschützte und erhaltenswerte Fläche
(z.B. Feucht- und Trockenstandorte, Feldgehölze, Hecken
usw) handelt

Sofern der Weg in einem Waldgebiet liegt, ist auch eine fachli-
che Aussage des Forstamtes nötig.
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Vor dem Beginn einer solchen Wegebau-, -befestigungs-
oder -instandsetzungsmaßnahme ist daher folgendes empfeh-
lenswert:
1. - Vorlage eines Lageplanes (M 1 : 5.000), in dem die Wege,

die gebaut oder befestigt werden sollen, mit Angabe der
Flurnummer und Gemarkung eingezeichnet sind und - Vor-
lage des beiliegenden Formblatts mindestens 4 Wochen
vor beabsichtigtem Beginn. Ein Lageplan ist bei der
Gemeindeverwaltung erhältlich.

2. Beginn erst nach Erhalt der schriftlichen Zusage durch das
Landratsamt.

3. Einbau des Materials in zerkleinerter Form und schonender
Weise für die Natur.

4. Abdeckung des Weges mit Schotter, Mineralbeton oder
ähnlichem innerhalb von drei Monaten nach Beendigung
der Maßnahme.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das
Landratsamt Regensburg unter der Tel.Nr. 0941/4009-314
(Tanja Heuberger) oder -269 (Paul Neuhoff).

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)
Tel.: 01805191212

Rettungsdienst
Tel.: 19222

Geburtsvorbereitungskurs
Am Dienstag, 04. August startet um 18 Uhr der nächste
Geburtsvorbereitungskurs für werdende Mütter. Anmeldung
und Beratung bei Hebamme Sonja Jindra, Telefon
09407/958188.

Geburtsvorbereitende Akupunktur
Jeden Dienstag um 17 Uhr findet eine geburtsvorbereitende
Akupunktur statt. Anmeldung und Beratung bei Hebamme
Sonja Jindra, Telefon 09407/958188.

Rückbildungskurs
Jeden Dienstag um 19.45 Uhr findet fortlaufend ein Rückbil-
dungskurs statt für Frauen, die innerhalb der letzten 3 Monate
entbunden haben. Anmeldung und Beratung bei Hebamme
Sonja Jindra, Telefon 09407/958188.

Am Dienstag, 16. Juni startet um 19.45 Uhr der nächste Rück-
bildungskurs für Frauen. Anmeldung und Beratung bei Heb-
amme Sonja Jindra, Telefon 09407/958188.

Notrufnummern
Polizeiinspektion Regenstauf .................................09402/93110
Polizei-Notruf (nur in dringenden Fällen)...............................110
Feuerwehr und Rettungsdienst .............................................112
Ärztl. Bereitschaftsdienst
Wochenende/Feiertage........................................01805-191212

Johanniter-Unfall-Hilfe .........................................................3000
e.on Störungsdienst .............................................0180-4192091
REWAG .....................................................................0941/601-0
Wasserzweckverband (Wasserwerk) ..................................2391
Abwasserzweckverband (für Störfälle) ................09402/784674

Öffnungszeiten Kompoststelle Grabenbach
Samstag, den 02. Mai 2009 ...............von 14°° Uhr bis 17°° Uhr
Mittwoch, den 06. Mai 2009 ...............von 15°° Uhr bis 18°° Uhr
Samstag, den 09. Mai 2009 ...............von 14°° Uhr bis 17°° Uhr
Mittwoch, den 13. Mai 2009 ...............von 15°° Uhr bis 18°° Uhr
Samstag, den 16. Mai 2009 ...............von 14°° Uhr bis 17°° Uhr
Mittwoch, den 20. Mai 2009 ...............von 15°° Uhr bis 18°° Uhr
Samstag, den 23. Mai 2009 ...............von 14°° Uhr bis 17°° Uhr
Mittwoch, den 27. Mai 2009 ...............von 15°° Uhr bis 18°° Uhr
Samstag, den 30. Mai 2009 ...............von 14°° Uhr bis 17°° Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag...................................................................9 bis 12 Uhr
Donnerstag ............................................................14 bis 18 Uhr
Samstag...................................................................9 bis 14 Uhr
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Erlebnisbaustelle für Kindergarten- und
Grundschulkinder
Irlbach. Gemeinsamkeit macht Spaß. Das erlebten bei einer
gemeinsamen Turnstunde die Vorschulkinder des Johanniter
Kindergarten Irlbach unter der Leitung von Kerstin Schönber-
ger und die erste Klasse von Renate Schiegerl an der Grund-
schule Irlbach.

Gemeinsamkeit macht
Spaß: Die Kindergar-
ten- und Vorschulkin-
der nach der gemein-
samen Turnstunde.

Foto: Johanniter

Die Kooperationsbe-
auftragte Schiegerl
hatte eine spannende
Erlebnisbaustelle auf-
gebaut, die es für die
Kinder zu bewältigen
galt. Das gemein-
same Erleben und der
kameradschaftliche
Umgang miteinander

standen dabei im Vordergrund. Ziel der Kooperation zwischen
Kindergarten und Grundschule ist e, bereits die Vorschulkinder
auf spielerische Art und Weise mit der Schule vertraut zu
machen. Dies erleichtert ihnen dann den Wechsel in die
Schule, da bestehende Schwellenängste bereits im Vorfeld
abgebaut werden können.
Bei gemeinsamen Aktionen dürfen die „Kleinen“ so ganz ent-
spannt schon einmal ein bisschen Schulluft schnuppern und
die „Großen“ zeigen und erklären ihren ehemaligen Kindergar-
tenkollegen stolz was sie schon alles gelernt haben. Die Turn-
stunde war nur eine von mehreren Kooperationsveranstaltun-
gen, die das gesamte Schuljahr begleiten. Als nächstes ist für
die kommenden Wochen ein Ausflug in die Natur geplant. Mit
allen Sinnen sollen die Kinder dann gemeinsam den Frühling
erleben und erspüren.

Anmeldung an der Realschule
für das Schuljahr 2009/10
Anmeldetage: Montag, 11. Mai bis Donnerstag, 14. Mai 2009,
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag, 15. Mai 2009, von
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Sekretariat der Max-Ulrich-von-
Drechsel-Realschule Regenstauf.
Anmeldeunterlagen: Übertrittszeugnis und Personenstandsur-
kunde
Der direkte Übertritt aus der 4. Klasse der Grundschule ist bei
einem Notendurchschnitt aus Deutsch, Mathematik, Heimat-
und Sachkundeunterricht bis 2,33 im Übertrittszeugnis unein-
geschränkt möglich. Bei einem Notendurchschnitt von 2,66 gilt
Folgendes: Schüler mit mindestens Note 2 und Note 3 oder 3
und 2 in Deutsch und Mathematik im Übertrittszeugnis, können
nach Beratung der Eltern ohne Teilnahme am Probeunterricht
an die Realschule übertreten. Die Beratung kann allgemein im
Rahmen der Informationsveranstaltung zum Übertritt oder als
individuelle Beratung erfolgen.

Für den Übertritt aus der 5. Jahrgangsstufe der Hauptschule
gilt: Geeignet für den Besuch der Realschule sind Schüler, die
im Übertrittszeugnis in den Fächern Deutsch und Mathematik
mindestens einen Notendurchschnitt von 2,5 aufweisen.
Für Schüler, die die oben angeführten Anforderungen nicht
erreichen, wird vom 25. Mai - 27. Mai 2009 an der Realschule
der Probeunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik
durchgeführt. Der Probeunterricht ist bestanden, wenn in
einem Fach mindestens die Note 3 und im anderen Fach min-
destens die Note 4 erzielt worden ist.
Bedingt geeignete Schüler, die im Probeunterricht in beiden
Fächern die Note 4 bekommen, haben den Probeunterricht
nicht bestanden. Für diese Schüler besteht dann die Möglich-
keit eines Übertritts an die Realschule, wenn sich die Eltern
nach einem Beratungsgespräch, zu dem sie gesondert einge-
laden werden, für die Schullaufbahn der Realschule entschei-
den. Diese Regelung gilt auch für Schüler, die im Probeunter-
richt des Gymnasiums in beiden Fächern die Note 4 erzielt
haben.
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage unter der
Internetadresse www.muvdr.de im Menüpunkt Service/Übertritt
oder in den detaillierten Zusammenstellungen zum Übertritt,
die bei den Informationsveranstaltungen an den Grund- und
Hauptschulen ausgegeben wurden.

Elsa Janker verabschiedet
Die Volksschule Irlbach verabschiedete eine Institution. Nach
27 Arbeitsjahren als Reinigungskraft tritt Elsa Janker aus
Fußenberg nun den wohl verdienten Ruhestand an. In dieser
Zeit waren mit Wolfgang Plattner, Fritz Gebhardt und jetzt
Elfriede drei verschiedene Schulleiter in Irlbach tätig. Mit Wil-
fried Mißlbeck und Josef Schmid erlebte sie zwei Bürgermeister
als Arbeitgeber.

FOTO: Hans Elsner

Rektorin Elfriede Daschner und Lehrerin Rotraud Zölch dankten
ihrer guten Fee mit einem Präsent und einem Blumenstrauß.
Dem schloss sich als Vertreterin des Elternbeirats Alexandra
Indlekofer an. Bürgermeister Josef Schmid wartete mit einer
Blumenschale und einem Präsent auf und dankte, dass Elsa
Janker bis zuletzt zuverlässig und zur vollsten Zufriedenheit
aller Beteiligten ihre Arbeit erledigte.

Spatenstich für Neubau
einer Einfachsporthalle
Spatenstich für ein Millionenprojekt. Am 7. April begannen die
Bauarbeiten für eine Einfachsporthalle der Grundschule Wen-
zenbach. Während im Hintergrund bereits schweres Gerät des
Schulhausbauspezialisten Mandl Tonnen von Sand und Erde
bewegten, inspizierten Rektor Fritz Gebhard, der Statiker Alois
Graf, Bürgermeister Josef Schmid und Architekt Josef Weinin-
ger den Beginn der Aushubarbeiten für die 405 Quadratmeter
große Sporthalle. Der Wunsch an die Grundschule Wenzen-
bach eine Sporthalle anzubauen, besteht seit fast 20 Jahren“,
sagte Bürgermeister Schmid. „Der jetzige Turnraum genügt in
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keinster Weise den Anforderungen.“ Durch die geringe Größe
von nur 120 Quadratmeter kann nur ein geringer Teil der not-
wendigen Sportgeräte untergebracht werden. Ballsportarten
können wegen der eingeschränkten Höhe nur bedingt stattfin-
den. Umkleideräume, Duschen oder Geräteräume sind kom-
plett nicht vorhanden, ebenso wenig wie vorgeschriebene
Prallwände oder Fluchtwege. „Von einem geregelten Sportun-
terricht kann man da eigentlich nicht sprechen“, meinte Schul-
leiter Fritz Gebhardt. Die Schüler müssen zum aktiven Unter-
richt den Weg zur Turnhalle der Hauptschule antreten. „Ein
Unding“ argumentierte Schmid. Eine Meinung, der sich auch
der Gemeinderat anschloss und im Dezember mit klarer Mehr-
heit dem Bauantrag zustimmte. Eine Million Euro wird die Turn-
halle kosten. Ein finanzieller Kraftakt, den die Gemeinde ohne
öffentliche Zuschüsse schultern muss. „Und auch kann“,
bekräftigte der Bürgermeister, „die Finanzierung ist fest im
Haushalt verankert.“ Aufgrund der Tatsache, dass in Wenzen-
bach durch die Turnhalle der Hauptschule ausreichend Turn-
raum vorhanden ist, blieben staatliche Gelder aus. Zaungast
beim Spatenstich war auch Gemeinderat Rudolf Ebneth, aller-
dings in Funktion als Sänger des Männerchores. Der MGV wird
als einer der ersten Gäste die andere Funktionsseite der Ein-
fachsporthalle ausfüllen, denn auch die Kultur soll in der Halle
ihren Platz haben, so der planerische Anspruch. „Unser
Herbstkonzert findet voraussichtlich in der eingeplanten Schul-
bühne in der neuen Halle statt“, meinte Ebneth.
Das bauliche Zeitfenster ist bis Mitte Oktober offen, sieben
Monate Bauzeit sind avisiert. Das Wunschdenken konzentriert
sich jedoch auf den Anfang des neuen Schuljahres. „Bis dahin
wollen wir fertig sein“, hofft Architekt Josef Weininger.

Daten zur neuen Einfachsporthalle:
Genormte Sporthalle mit 15 x 27 Meter Innenmaß
Fläche ca. 405 Quadratmeter zuzüglich Nebenräume
Duschen und Umkleiden für Kinder und Lehrer im Zwi-
schentrakt
Einbau einer Schulbühne
Baukosten ca. 1 Million Euro
Bauzeit sieben Monate
Schallschutzverglasung
Innenwandverkleidung aus gelochten Akustik-Holzplatten
Nordbelichtung, kein Aufheizen oder Blenden, somit kein auf-
wändiger Sonnenschutz notwendig
Einbau einer Schulküche im alten Turnraum
Text und Titelbild: Ralf Strasser

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag..........................................9 bis 12 Uhr
Dienstag und Freitag .............................................14 bis 18 Uhr
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Firmlinge wirken bei Domgottesdienst mit
Die Wenzenbacher Firmlinge besuchten in der Karwoche den
Jugendtag U14 in Regensburg. Zur Eröffnung im Kolpinghaus
gab es mitreißende Musik zu hören. Danach konnten die
Jugendlichen in verschiedenen Workshops Mosaike basteln,
sich durch den Domschatz führen lassen oder Spaß mit Spielen
in der Turnhalle haben.

Firmlinge bringen im Dom die Gaben zum Altar

FOTO: Pfarrei Wenzenbach

Bei der Chrisam-Messe wurde einigen Firmlingen eine beson-
dere Ehre zu Teil. Sie durften die Gabenbereitung mitgestalten
und brachten Kelche und Hostienschalen zum Altar. Bischof
Gerhard Ludwig Müller nahm die Gaben in Empfang und seg-
nete die Firmbewerber.
Auch eine der Lesungen wurde von einer Lektorin aus der Pfar-
rei vorgetragen.

Einladung zum traditionellen
Maibaumaufstellen in Irlbach
am Freitag, den 01. Mai 2009 ab 13.30 Uhr

Treffpunkt: 13.30 Uhr beim Anwesen Melzl, in Irlbach;
Marschmit Musik zum Parkplatz Riederer
Anschließend: Aufstellen des Baumes
Es laden ein

Die Irlbacher Ortsvereine



Firma offITs spendet Trikots
für F2-Fußballjugend
“Vom Bleistift bis ins Internet” - so lautet das Motto der Firma
offITs, die innovative Komplettlösungen für das schlüsselfertige
Büro anbietet.

Alois Schmid (2. von rechts hinten) überreicht den Kickern die
Trikots. Mit den Kindern freuen sich Jugendleiter Robert Kellner
(hinten rechts) und die beiden Betreuer Heiner Bruckmüller und
Werner Borst.

Foto: SV Wenzenbach

“Von Spiel zu Spiel” so lautet hingegen das Motto der jungen
Kicker der F2 des SV Wenzenbach, die immerhin als Tabellen-
führer die Vorrunde abschließen konnten und sich nun in der
Rückrunde mit Gegnern wie Jahn Regensburg oder SV Burg-
weinting messen dürfen.
Da passt es ausgezeichnet, dass Alois Schmid, einer der drei
Geschäftsführer der Firma offITs, als Sponsor die Nachwuchs-
fußballer mit einem Komplettsatz Trikots in den Vereinsfarben
blau-gelb ausstattete.
Herzlicher Dank an die Firma offITs!

Eisstockclub Schönberg - Wenzenbach e.V.
24. Dorfmeisterschaft im Stockschießen auf Asphalt

am Freitag, den 1.Mai 2009
Veranstalter: EC Schönberg - Wenzenbach
Austragungsort: Asphaltanlage Am Roither Weg
Beginn: Gruppe 1: 8:00Uhr Gruppe 2: 12:30Uhr
Wettbewerb: Mannschaftsschießen der Herren
Preise: 1 Glas - Wanderpokal, Gold, Silber, Bron-

zemedaillen und Sachpreise
Siegerehrung: Nach dem Turnier, bei der Eisschützen-

hütte
Wettbewerbsleiter
und Schiedsrichter: werden vom EC Schönberg - Wenzen-

bach e.V. gestellt.
Heinrich Walzer 1. Vorsitzender

Andreas Herrmann Sportwart

Stammtisch “De Euchan”
Einladung zum Sommernachtsfest
am 13.06.2009
bei Familie Wiesbeck Hölzlhof
Programm:
Ab 10.00 Uhr Fußballturnier in der Waldarena
Hiewerl

ab 19.30 Uhr spielt uns die Showband “extra ... die Band” auf
Der Stammtisch De Euchan freut sich auf euer Kommen und
wünscht euch gemütliche und unterhaltsame Stunden.
Der Stammtisch “De Euchan”

Änderungen vorbehalten!
Eintritt frei!
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www.blaskapelle-bernhardswald.de

Konzert
16.05.9, 19.30 Uhr

Zweifachturnhalle
Hauptschule
Wenzenbach
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Möchten Sie im Mitteilungsblatt

W E N Z E N BAC H
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